
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht Dezember 2017

1. In for ma ti ons aus tausch in Steu er sa chen
2. Kein „Spekulationsgewinn“ bei selbst genutzten 

Ferienhäusern und Zweitwohnungen
3. Vorauszahlung von privaten Krankenversicherungs-

beiträgen kann sich rechnen

4. Bundesfi nanzhof ändert seine Rechtsprechung zu 
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen

5. Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahresende 
2017

Inhaltsverzeichnis

Am 30.9.2017 begann auf Grundlage des neuen Common Reporting Stan-
dard (CRS) der erste automatische Informationsaustausch über Finanzkon-
ten zwischen Deutschland und 49 Staaten und Gebieten für den Meldezeit-
raum 2016. Derzeit haben sich bereits über 100 Staaten und Gebiete dazu 

bekannt, den gemeinsamen Meldestandard einzuführen. Durch diese Regelung werden 
Informationen über Konten bzw. Vermögensanlagen zwischen den an diesem Informa-
tionsaustausch teilnehmenden Staaten und Gebieten automatisch ausgetauscht.

Weltweit bestehen zwischen den teilnehmenden Staaten und Gebieten schon über 
2000 bilaterale Austauschbeziehungen. Weitere Staaten und Gebiete werden ab dem 
30.9.2018 hinzukommen. 

Anmerkung: Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, Kontonummer, Kontostände von 
Depots und Einlagekonten sowie Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, Treuhandgesell-
schaften und Stiftungen. Nach dem OECD-Standard für den automatischen Informa-
tionsaustausch über Finanzkontendaten sind nicht nur Konten von natürlichen Perso-
nen, sondern auch von juristischen Personen sowie Rechtsträgern einschließlich Trusts 
und Stiftungen meldepfl ichtig. Darüber hinaus umfasst der Standard auch die Pfl icht zur 
Prüfung passiver Non Financial Entities und die Meldung der natürlichen Personen, die 
diese Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also die Mitteilung der dahinter stehenden 
wirtschaftlich Berechtigten, die sog. „benefi cial owners“. 

Zu den steuerpfl ichtigen Einkünften gehören auch Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften – sog. „Spekulationsgeschäften“. Dazu zählen u. a. 
Veräußerungen von Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen An-
schaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. 

Werden die Grundstücke im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt, unter-
fallen sie nicht der Steuerpfl icht.
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Nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in seiner Entscheidung vom 27.6.2017 wird ein 
Gebäude auch dann zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steuerpfl ichtige nur 
zeitweilig bewohnt, sofern es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht.  
Danach setzt die Nutzung zu „eigenen Wohnzwecken“ weder die Nutzung als Haupt-
wohnung voraus noch muss sich dort der Schwerpunkt der persönlichen und familiären 
Lebensverhältnisse befi nden. 

Anmerkung: Ein Steuerpfl ichtiger kann deshalb mehrere Gebäude gleichzeitig zu ei-
genen Wohnzwecken nutzen. Erfasst sind daher auch Zweitwohnungen, nicht zur Ver-
mietung bestimmte Ferienwohnungen und Wohnungen, die im Rahmen einer doppel-
ten Haushaltsführung genutzt werden. Nach dieser Entscheidung sind nicht dauernd 
bewohnte Zweitwohnungen und ausschließlich eigengenutzte Ferienwohnungen nicht 
von der steuerlichen Begünstigung ausgenommen. 

Beiträge für die Basiskranken- und Pfl egeversicherung sind seit 2010 in 
unbegrenzter Höhe als Vorsorgeaufwendungen steuerlich abziehbar. Wenn 
dadurch der jährliche Höchstbetrag für übrige Vorsorgeaufwendungen für 
Selbstständige nicht ausgeschöpft ist, können Ausgaben für weitere Ver-
sicherungen geltend gemacht werden. I. d. R. ist der Höchstbetrag jedoch 

schon allein durch die Krankenversicherungsbeiträge überschritten, mit der Folge, dass 
andere übrige Vorsorgeaufwendungen faktisch steuerlich nicht berücksichtigt werden. 

Das Einkommensteuergesetz regelt, dass Beiträge für künftige Jahre im Zahlungsjahr 
abziehbar sind, soweit sie das 2,5-fache der für das Zahlungsjahr gezahlten Beiträge 
nicht übersteigen. Werden Krankenversicherungsbeiträge in der erlaubten Höhe voraus-
bezahlt, kann sich daraus für nicht gesetzlich Versicherte – unter weiteren Vorausset-
zungen – ein interessanter Steuerspareffekt ergeben.

So können im Jahr der Zahlung die kompletten Vorauszahlungen steuerlich geltend ge-
macht werden. Dafür brauchen im Folgejahr keine Krankenversicherungsbeiträge mehr 
gezahlt werden und die anderen Vorsorgeaufwendungen wie z. B. Beiträge zu Kapital-
Lebensversicherungen werden steuerlich wirksam.

Bitte beachten Sie! Ob sich diese Gestaltung lohnt, muss im Einzelfall geprüft werden, 
da die Einkünfte der betroffenen Jahre, die Progression oder Verlustverrechnungen be-
rücksichtigt werden müssen. Grundsätzlich sollten ausreichend andere sonstige Vorsor-
geaufwendungen wie z. B. Beiträge zu Kapital-Lebensversicherungen, Haftpfl icht- und 
Unfallversicherungen vorhanden sein und die Krankenkasse die Vorauszahlung akzep-
tieren. Bei Pfl ichtversicherten in der gesetzlichen Krankenkasse ist dies nicht möglich. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung zur eigenkapitalerset-
zenden Finanzierung bei der GmbH mit Urteil vom 11.7.2017 geändert. Da-
nach ist mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das Gesetz 
zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräu-
chen (MoMiG) die gesetzliche Grundlage für die bisherige Rechtsprechung 

zur Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschafters aus eigenkapitalersetzen-
den Finanzierungshilfen als nachträgliche Anschaffungskosten entfallen.

Aufwendungen des Gesellschafters aus seiner Inanspruchnahme als Bürge für Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft führen nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten 
auf seine Beteiligung. Nachträgliche Anschaffungskosten minderten den Veräußerungs- 
oder Aufl ösungsgewinn oder erhöhten einen entsprechenden Verlust. 

Durch das MoMiG sind Darlehen, die ein Gesellschafter seiner Gesellschaft gegeben 
hat, im Insolvenzverfahren der Gesellschaft nachrangig zu erfüllen. Eine Kapitalbindung 
tritt nicht mehr ein. Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts ist die gesetzliche 
Grundlage für die bisherige Annahme von nachträglichen Anschaffungskosten entfallen. 

Anmerkung: Die Entscheidung des BFH hat große Auswirkung auf die Finanzierung von 
Kapitalgesellschaften durch Gesellschafterdarlehen und die Absicherung von Darlehen 
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durch Bürgschaften des Gesellschafters. Er gewährt deshalb Vertrauensschutz in die 
bisherige Rechtsprechung für alle Fälle, in denen der Gesellschafter eine eigenkapital-
ersetzende Finanzierungshilfe bis zum 27.9.2017 geleistet hat oder wenn eine Finan-
zierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist. 

KINDERGELD-ANTRAGSFRIST ÄNDERT SICH AB 2018: Mit dem sog. 
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wurde überraschend noch eine Än-
derung zum Kindergeld eingeführt, mit der ein Kindergeldantrag ab dem 
1.1.2018 nur noch für sechs Monate rückwirkend gestellt werden kann. 

Hier gilt insbesondere zu beachten, dass Kindern auch nach deren Erstausbildung wei-
terhin Kindergeld zustehen kann, wenn sie eine weitere Ausbildung beginnen. Grund-
sätzlich haben die Eltern zwar Anspruch auf den Kinderfreibetrag. Bei der sog. Güns-
tigerprüfung zwischen der Auswirkung des Kinderfreibetrags und des Kindergelds wird 
aber nicht das ausbezahlte Kindergeld berücksichtigt, sondern der grundsätzliche An-
spruch auf das Kindergeld zugrunde gelegt, d. h. dass das Kindergeld angerechnet wird, 
auch wenn es wegen verspäteter Antragstellung gar nicht ausgezahlt wurde.

Anmerkung: Insbesondere für erwachsene Kinder zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr 
sollte grundsätzlich rechtzeitig und vorsorglich ein Antrag bei der Familienkasse gestellt 
werden, wenn die Kindergeldgewährung möglich erscheint. 

WEIHNACHTSFEIER/BETRIEBS VERANSTALTUNG: Für Betriebsveranstaltungen seit 
dem 1.1.2015 wurde die bis zum 31.12.2014 geltende Freigrenze von 110 € in einen 
„Freibetrag“ umgewandelt. So bleiben Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei, 
auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der 
überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspfl ichtig. 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der Teil-
nehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer 
Person begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass 
auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Ar-
beitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 
100 €, der den Freibetrag von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuerpfl ichtig ist. 
Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags 
von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpfl ichtiger geldwerter Vorteil 
von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 
25 % pauschal besteuert. 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie 
allen Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine 
Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei Veranstal-
tungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt 
es nicht an. Demnach können auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen begüns tigt 
sein. Übersteigt der Betrag 110 €, ist der Vorsteuerabzug (insgesamt) nicht möglich.

SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: Werden be-
wegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können kleine und mittlere 
Betriebe – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zusätzlich 
Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch nehmen. 

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderab-
schreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen 
betragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €. 
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INVESTITIONSABZUGSBETRAG – NEUE REGELN SEIT 2016: Steuerpfl ichtige kön-
nen für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 
sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der 
betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrö-
ßenmerkmale bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 
abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 
200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zum Investitionsab-
zugsbetrag geändert. Daraus ergeben sich, je nach Jahr der Bildung des Investitionsab-
zugsbetrags unterschiedliche Voraussetzungen. 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: Ein Unternehmer will 
in den nächsten drei Jahren für seinen Betrieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert von 
netto 50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbe-
trag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der 
sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt. 

Schafft der Unternehmer nunmehr „diese spezielle Maschine“, für die er den Investi-
tionsabzugsbetrag in Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten drei Jahre an, 
kann er die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-
schreibungen auf 30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche steu-
erliche Hinzurechnung auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderabschreibung in 
Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: Durch das Steuerände-
rungsgesetz 2015 wurde insofern eine gewisse Flexibilisierung herbeigeführt, als dass 
ein Investitionsabzugsbetrag auch in Anspruch genommen werden kann, ohne dass 
dafür ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden muss. Voraussetzung ist 
jedoch, dass der Steuerpfl ichtige die Summen der Abzugsbeträge und der hinzuzurech-
nenden oder rückgängig zu machenden Beträge nach amtlich vorgeschriebenen Daten-
sätzen durch Datenfernübertragung übermittelt.

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirt-
schaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten 
Investitionen unterbleiben. Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es 
entstehen Zinsaufwendungen!

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer Entscheidung des Bundesfi -
nanzhofs vom 23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt 
werden, weil der Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuervergüns-
tigung kann danach zur Kompensation eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung 
eingesetzt werden.

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

11.12.2017

Sozialversicherungsbeiträge 27.12.2017

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = –0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %.    
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

September = 109,6; August = 109,5; Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8; April = 109,0; 
März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1.
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Besten Dank für das 
uns im Jahr 2017 

entgegen gebrachte 
Vertrauen, 

frohe Weihnachten 
und ein gesundes 
und erfolgreiches 

neues Jahr!


